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Freizeit- und Campingpark Tespe GmbH & CO. KG   
 

Wohnmobilpark 
 

Platzordnung / AGB   
 
 
Herzlich Willkommen in unserem Wohnmobilpark im Freizeit- und Campingpark Tespe GmbH & Co. KG.  
Informationsmaterial zu Tespe und Umgebung liegt im Servicegebäude für Sie bereit. 
 

Ankunft: Die Schranke öffnet sich durch Erkennung des Nummernschildes automatisch und wird am 
Kassenautomat/Terminal registriert. Sie können dann einfahren und einen Platz aussuchen. 
„Erst Platz suchen, dann Check-in“. Falsch getätigte Buchungen können leider nicht erstattet werden. 
 

Abreise: Wir bitten Sie Ihren Stellplatz am Abreisetag bis 12 Uhr sauber zu räumen. Reisen Sie später ab, wird erneut 
eine Tagesmiete fällig. Nach dem Check-out ist der Platzanspruch verfallen. Bitte erst auschecken, dann Platz 
verlassen. Die Schranke öffnet auch hier durch Erkennung des Nummernschildes. 
 

Bezahlung: Sie zahlen ausschließlich bargeldlos über EC- oder Kreditkarte. Sie erhalten eine Stellplatzkarte, die 
Camp-Card, auf diese Karte haben Sie ein Guthaben gebucht und können nun damit Strom, Trinkwasser, 
Camper- Clean, Duschen, Waschmaschinen, Trockner und Spüle freischalten. Sie erhalten Zutritt zu den 
Sanitäranlagen und der Müllstation. 
 

Wir sind bemüht, Ihnen den Aufenthalt auf unserem Wohnmobilplatz so angenehm wie möglich zu gestalten. 
Voraussetzung für einen ungetrübten Aufenthalt ist dabei besonders gegenseitiges Verständnis und gegenseitige 
Rücksichtnahme. Die nachfolgende Platzordnung bitten wir Sie daher unbedingt zu beachten. 
 

 
Platzordnung: 
 

• Der Zutritt zum Wohnmobilpark ist nur den Nutzern des Stellplatzes gestattet. Nicht angemeldete 
Übernachtungsgäste müssen einen Pauschalbeitrag von 50,- € entrichten. Den gültigen Parkschein mit  
dem Abreisedatum legen Sie bitte gut sichtbar hinter die Windschutzscheibe, das erleichtert uns die 
Überprüfung. 

• Den Weisungen der Betreiber bzw. der Mitarbeiter ist Folge zu leisten, insbesondere bezüglich der 
Aufstellung der Fahrzeuge. Achtet bitte auf die Parzellierung und Einteilung der Stellplätze.                     
Parken Sie nur auf den asphaltierten Standplätzen vor den Stellplatznummern.  

• Auf dem gesamten Gelände sowie den Zu- und Abfahrten des Wohnmobilparks gilt die StVO und eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung von 5 Km / Std. 
 

Fahrzeuge ab 10-12 m Länge: Stellplätze Nr.:14,15, 23, 39, 47, 48 und 
Fahrzeuge ab 8-10 m Länge: Stellplätze Nr.:16-22, 41-46  
Bitte stellen Sie Ihre Fahrzeuge auf die Plätze mit der passenden Größenangabe.   
Stellplätze werden in Fahrtrichtung belegt. 
 

Fahrzeuge bis 8 m Länge: Stellplätze Nr.: 1-13. Diese Stellplätze werden vorwärts belegt. 
Fahrzeuge bis 8 m Länge: Stellplätze Nr.: 24 -38. Diese Stellplätze werden rückwärts belegt. 
Stellplätze barrierefrei Nr.:  1 + 38. Fahrzeuge bis 8 m. 
 

Das Freihalten von Plätzen durch Blockieren mit Gegenständen ist nicht erlaubt. Wer für andere Gäste 
reserviert, obwohl diese noch nicht vor Ort sind, wird des Platzes verwiesen. Die Stellplatzgebühren werden 
nicht erstattet. Ausnahme: Der Platz ist bereits bezahlt und wird verlassen, um Einkäufe, Entsorgung etc. zu 
tätigen. Eine Reservierung ist nur mit einem gültigen Parkschein möglich. 

• Der Platz wird videoüberwacht. Benutzung und Befahren des Platzes erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche 
Schadensersatzansprüche gegen den Betreiber sind ausgeschlossen. 

• Der Platz ist ganzjährig geöffnet. Nicht zugelassen sind PKWs, Wohnwagen und Zelte mit Boden. 
• Ordnung und Sauberkeit sind selbstverständliche Pflichten aller Benutzer des Platzes. Sämtliche Anlagen 

und Einrichtungen sind schonend zu behandeln. Sollten Sie Defekte oder Sachschäden an der technischen 
Ausstattung oder der Anlage feststellen, freuen wir uns über einen Hinweis. Auf allen Wegen herrscht 
absolutes Parkverbot. 

• Der Stellplatz ist vor der Abreise sauber zu hinterlassen. Abfälle jeglicher Art gehören ausschließlich in die 
dafür vorgesehenen Abfallbehälter in der Müllentsorgungsstation. 

• Tierhalter haben dafür Sorge zu tragen, dass andere Stellplatzgäste nicht belästigt werden. Hunde jeder 
Größe müssen ständig angeleint gehalten werden. Das „Gassi-Führen“ ist nur außerhalb des 
Wohnmobilstellplatzes gestattet. Hundekot ist auch im umliegenden Gelände umgehend zu beseitigen und 
kann in der „Hundetütenstation“ an der Einfahrt entsorgt werden. 
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• Das Umgrenzen der Stellplätze mit Einfriedungen, Aufbau von Vorzelten und Teppichen ohne Lüftungslöcher 
ist untersagt. Vorzelte ohne Fußboden sind erlaubt. Es ist darauf zu achten, dass niemand durch Wohnmobile 
oder deren Ausrüstung gefährdet oder belästigt wird. Eventuelle Haftungsansprüche gehen in jedem Fall zu 
Lasten der Verursacher. 

• Anhänger mit einer Gesamtlänge bis 3,50 m dürfen mit auf den normalen Stellplatz. Anhänger über 3,50 m 
nur auf die großen Stellplätze von über 10 m. Sollten Sie einen PKW dabeihaben, gilt dieser als Anhänger und 
muss mit eingebucht werden. 

• Offenes Feuer und Grillen mit Holzkohle oder anderen Brennmaterialien sind nur auf dem Grillplatz in den 
vorgesehenen Grillringen erlaubt. Elektro- und Gasgrill dürfen auf dem Stellplatz benutzt werden. Im 
Servicegebäude und auf den Waldwegen herrscht absolutes Rauchverbot. Ihre Zigaretten möchten Sie bitte 
nicht auf dem Boden „vergessen“. Es besteht Feuerlöscher-Pflicht auf allen Stellplätzen. 

• Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die anderen Gäste und Nachbarn und vermeiden Sie ruhestörenden Lärm. 
Insbesondere ist die Nachtruhe ab 23:00 Uhr bis 6:00 Uhr einzuhalten. Stellen Sie Radio, Fernsehgerät usw. 
immer leise, damit andere nicht gestört werden. 

• Die Ausübung eines Gewerbes, jeglicher Verkauf und Schaustellen sind verboten. 
• Der Platz darf nur von angemeldeten und haftpflichtversicherten Fahrzeugen und mit einer gültigen 

Gasprüfung genutzt werden. 
• Der Freizeit- und Campingplatz GmbH & Co. KG ist als Betreiber in Ausübung des Hausrechtes berechtigt, 

Personen des Platzes zu verweisen, wenn dies zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf dem 
Wohnmobilpark und im Interesse der Stellplatzgäste erforderlich erscheint. Jeder Diebstahl wird zur Anzeige 
gebracht und es wird eine Bearbeitungsgebühr von 50,- € erhoben! 

• Die Entsorgung von Fäkalien und Grauwasser auf unserem Platz ist nur für Gäste mit gültigen Parkschein 
möglich. Für die Entsorgung der Fäkalien in Kassetten steht ein kostenpflichtiger Entsorgungsautomat 
„Camper-Clean“ zur Verfügung. 

• Mit dem Abstellen Ihres Wohnmobils akzeptieren Sie unsere Platzordnung, die AGB und die Datenschutz- 
Erklärung. 

 

 
Videoüberwachung 
 
Verantwortlich: Freizeit- und Campingpark Tespe GmbH & Co. KG Niedersachsenring 33-35, 21395 Tespe 
Zweck: Die Videoüberwachung erfolgt zur Wahrnehmung des Hausrechts und der Nummernschilderkennung 
für die Abrechnung der Stellplatzgebühr. 
Recht: Rechtsgrundlage der Videoüberwachung ist Art.6 Abs.1 DSGVO 
Hinweis: Die Speicherdauer und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten finden Sie unter Datenschutz. 

 
 

Wir wünschen Ihnen einen schönen und erholsamen Aufenthalt! 
 
 
Das Team des Freizeit- und Campingparks Tespe 
 
 
Tespe, den 08.04.2023 


